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EINLEITUNG

Kranführer sind für das Anschlagen von Lasten verantwortlich. Dieses Skriptum dient zur  
Vorbereitung für Kranführerprüfungen und Unterweisungen und vermittelt Ihnen die notwendige  
Fachkenntnis für die sichere Verwendung von Anschlagmitteln und Lastaufnahmemitteln.

Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst.

Am Ende der Kapitel finden Sie Kontrollfragen. Diese sollen Ihnen beim Erwerb des 
Wissens Hilfestellung geben.

Im Anschluss an die Lehrinhalte dient die Sammlung von Übungsbeispielen inkl. Lösungen 
zur Verständniskontrolle und praktischen Anwendung des erworbenen Wissens.

?
!
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1.  WAS HEISST ANSCHLAGEN?

Anschlagen ist der Fachausdruck für die Herstellung einer Verbindung zwischen 
einer Last und dem Lasthaken eines Kranes.

Nur selten kann der Lasthaken des Krans direkt mit der Last verbunden werden, meist wird 
die Verbindung mit einem Anschlagmittel oder einem Lastaufnahmemittel hergestellt.

1.1  Anschlagmittel
Seile, Ketten, Schlingen, Gurte

1.2  Lastaufnahmemittel
Traversen, Lastgabeln, Kübel, Magnete, Greifer, Vakuumheber usw.

Kontrollfrage

1.	 Was bedeutet der Fachbegriff „Anschlagen“?

!

?
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2.  WER IST FÜR DAS ANSCHLAGEN  
VERANTWORTLICH?

Verantwortlich ist der Kranführer. 
Er entscheidet auf Grund seiner Fachkenntnisse. 
Er kann von einem unterwiesenen und vertrauenswürdigen Anschläger  
unterstützt werden. 

Einem Kranführer, der z. B. im Führerhaus eines Baudrehkranes oder Laufkranes sitzt, ist es 
nicht möglich, das Anschlagen selbst durchzuführen oder aus nächster Nähe zu überwachen, 
er ist auf die Unterstützung durch einen Anschläger angewiesen. 

Die Verständigung zwischen Kranführer, Anschläger und Einweiser ist festzulegen (Unterwei-
sung, Sicherheitsregeln).

Kontrollfragen

1.	 Wer ist für das Anschlagen verantwortlich?

2.	 Wer darf als Anschläger beauftragt werden?

!

?
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3.  WIE MUSS ANGESCHLAGEN WERDEN?

Die Last muss stark genug und sicher angeschlagen werden.

Bei „stark genug anschlagen“ berücksichtigt der Kranführer:

	B die höchstzulässige Tragfähigkeit des Kranes.

	B die höchstzulässige Tragfähigkeit der Anschlagmittel oder der Lastaufnahmemittel.

	B das Gewicht der Last.

	B die Lage des Schwerpunktes der Last.

	B die Anzahl der tragenden Stränge.

	B den Neigungswinkel der tragenden Stränge.

	B besondere Belastungssituationen wie z. B. scharfe Kanten, extreme Temperaturen usw.

Bei „sicher anschlagen“ berücksichtigt der Kranführer:

	B Die Last darf nicht aus den Anschlagmitteln herausrutschen oder kippen.

	B Die Last darf die Anschlagmittel nicht beschädigen.

	B Das Anschlagmittel darf die Last nicht beschädigen.

	B Es dürfen weder die gesamte Last noch Teile davon durch die Arbeitsbewegungen abstürzen.

	B Dabei sind auch unvorhergesehene Abbremsungen (wie z. B. bei Stromausfall), die immer 
mit nachfolgenden Pendelbewegungen verbunden sind, zu berücksichtigen.

Kontrollfrage

1.	 Wie muss eine Last angeschlagen werden?

?

!




